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Mitwirkungseingaben 

 

Gemeinden Mitwirkende Gemeinden: 

1 Einwohnergemeinde Beatenberg 

2 Einwohnergemeinde Brienz 

3 Einwohnergemeinde Därligen 

4 Einwohnergemeinde Hasliberg 

5 Einwohnergemeinde Interlaken 

6 Einwohnergemeinde Lauterbrunnen 

7 Einwohnergemeinde Leissigen 

8 Einwohnergemeinde Meiringen 

9 Einwohnergemeinde Schattenhalb 

10 Gemischte Gemeinde Brienzwiler 

11 Einwohnergemeinde Habkern 

12 Einwohnergemeinde Grindelwald 

Unternehmungen Mitwirkende Unternehmungen: 

13 Transitgas AG 

14 Vigier Beton AG 

15 Ghelma AG 

16 Kraftwerke Oberhasli KWO AG 

17 Grimselbahn 

18 REDEKO Ghelma AG 

19 AG Balmholz 

20 Seematter AG 
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Einwohnergemeinde Brienz, Bauverwaltung 

Hauptstrasse 204, Postfach 728, 3855 Brienz 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

«Mitwirkung ADT» 

Postfach 312 

3800 Interlaken 

Brienz, 27. März 2019 / sfu 

Direktwahl 033 952 22 42 / Silvia.fuchs@brienz.ch 

Laufnummer 2015-37 

Regionaler Richtplan Abbau, Deponie, Transport ADT 

Mitwirkungseingabe der Einwohnergemeinde Brienz 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wie Sie aus dem Gemeinderatsbeschluss Nr. 77 vom 11. März 2019 in der Beilage entnehmen kön

nen, soll der Standort Hambiel als Festsetzung für eine Deponie Typ A, Objektblatt 4.52 über die Ge

meinde Schwanden erschlossen werden. 

Eine Erschliessung über die Gemeinde Brienz ist praktisch nicht umsetzbar, da sich anfangs Talstras

se die Überführung der Brienzer Rothornbahn befindet, welche eine signalisierte maximale Höhe von 

3.70 Meter zulässt. Weiter ist nach der Abzweigung Lindenhof ein Fahrverbot sowie eine Gewichtsbe

schränkung von 10 t signalisiert. Dies lässt ein Befahren mit beladenen Lastwagen nicht zu. 

Für eine Aufnahme unserer Mitwirkungseingabe in die weitere Planung danken wir im Voraus bestens. 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

- Objektblatt Hambiel 4.52 

www.brienz.ch 
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Einwohnergemeinde Brienz, Gemeinderat 

Hauptstrasse 204, Postfach 728, 3855 Brienz 

033 952 22 43, gemeindeschreiberei@brienz.ch 

Protokollauszug Sitzung Gemeinderat vom 11. März 2019 

77 

Regionaler Richtplan Abbau, Deponie Transport ADT / Mitwirkungsverfahren 

In Berücksichtigung 

- des Baukommissionsbeschlusses Nr, 55 vom 16. März 2017, 

- des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 125 vom 20. März 2017, 

In Kenntnis 

- der Mitwirkungseingabe der Einwohnergemeinde Brienz vom 23. März 2017, 

- des Richtplanberichtes mit Koordinationsblätter vom 28. Januar 2019, 

- der Richtplankarte vom 28. Januar 2019, 

- des Erläuterungsberichtes vom 28. Januar 2019, 

- des Grundlagenberichtes vom 28. Januar 2019, 

- des Grundlagenberichtes Eignungsgebiet vom 27.09.2018, 

- des Grundlagenberichtes Standortblätter, 

- des Grundlagenberichtes Übersichtskarte, 

In Erwägung, dass 

- im September 2016 die Standorteingaben für die Gesamtrevision des regionalen Sachplan Abbau, 

Deponie, Transport ausgeschrieben wurde, 

- die Einwohnergemeinde mit Datum vom 23. März 2017 eine Mitwirkungseingabe eingereicht hat, 

- die Mitwirkungseingabe das Zwischenlager Riseten Ost (Objektblatt 4.13) und Riseten (Objektblatt 

4.03) betraf, 

- die Deponiemengen in der Riseten Ost auf 5'000 m3 und in der Riseten auf 10*000 m3 angepasst 

werden sollten, 

- nun die öffentliche Mitwirkung an der Gesamtrevision regionaler Teilrichtplan Abbau, Deponie, 

Transport am 28. Februar 2019 und 1. März 2019 im Amtsanzeiger publiziert ist, 

- die Mitwirkung vom 1. März 2019 - 31. März 2019 dauert, 

- Richtpläne behördenverbindlich sind, 

- die Eingaben vom 23. März 2017 der Einwohnergemeinde Brienz im Richtplan nicht berücksichtigt 

worden sind, 

- die regionale Bedeutung der Abbau- und Zwischendeponieplätze Riseten nicht gegeben ist und 

keiner regionalen Abstimmung bedarf, 

- der Bereich Riseten Ost (Objektblatt 4.13) aufgehoben wurde da dies im Perimeter der UeO Bäch-

lischwendi liegt, 

- Zwischendeponien nicht zum Inhalt des Richtplanes gehören, 

- Im Richtplan ADT für die Gemeinde Brienz folgende Standorte aufgenommen wurde 

Aaregg Objektblatt 4.01 / altes Aaregg Objektblatt 4.02 / Riseten Objektblatt 4.03 / Lengfeld Ob

jektblatt 4.07 / Birchental Objektblatt 4.09 / Hobiel Objektblatt 4.51 / Hambiel Objektblatt 5.52 

- die Risete (Objektblatt 4.06) als Deponiestandort Typ A im Richtplan enthalten ist, 

- beim Standort Hambiel eine Erschliessung über die Talstrasse ungünstig ist (Baulandreserven, 

Erschliessung pendent), 

- die Gemeinde die Deponiemengen kommunal mit einer Überbauungsordnung regeln kann, 

- der Richtplan ADT kein Einfluss auf die UeO Bächlischwendi hat, 

- das Verfahren der UeO Bächlischwendi vor der öffentlichen Auflage steht, 
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- das Geschäft in der Baukommission sowie im Gemeinderat parallel behandelt werden muss, da 

die nächste Sitzung des Gemeinderates erst am 1. April 2019, nach Abschluss der Mitwirkung, 

stattfindet, 

- die Baupräsidentin den Antrag mit dem Vertreter der Teilregion 4, Heinz Zumbrunn abgesprochen 

hat, 

Die Baupräsidentin und die Bauverwaltung stellen 

folgenden Antrag an den Gemeinderat: 

Der Standort Hambiel, Objektblatt 4.52 ist über Schwanden zu erschliessen. 

Beschluss Gemeinderat: 

Der Antrag wird vorbehaltlos genehmigt. 

Geht an: 

- Baukommission, zur Kenntnis 

- Bauverwaltung, zum Vollzug 

2 
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Regionalkonferenz Oberland-Ost 
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Stefan Schweizer

Von: Hans Wolf <lupo@quicknet.ch>

Gesendet: Montag, 11. März 2019 20:56

An: Stefan Schweizer

Betreff: Teilrichtplan ADT

Werter Stefan 

 

Ohne auf die Revision im Detail eingehen zu wollen, habe ich festgestellt, dass die bestehende/geplante 

Erschliessung für den Steinbruch Oberacher in Därligen über eine auf 12t beschränkte, steile und schmale 

Dorfstrasse führt.  

Das wird so nicht möglich sein. Stand meines Wissens hat die CWD, später Kistag die Rechte an einer Privatstrasse 

über das CWD Areal. (blau eingezeichnet) Das müsste aus meiner Sicht sicher korrigiert werden. 

Zudem müsste wohl der Abschnitt Unterführung A8 bis Oberachter auch noch genauer angeschaut werden, da auch 

diese Strasse nach meiner Einschätzung nicht wirklich „Lastverkehrstauglich“ ist.  

 

 

Viele Grüsse 

Hans 

 

Hans Wolf, Gemeindepräs. 
Chrützweg 2, 3707 Därligen 
hans.wolf@daerligen.net  
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T.G. +41 33 823 25 25  
T.P. +41 33 822 01 10  

 

www.daerligen.ch 

 

 

Das au tomatische Herunterladen  
dieses B ilds aus dem Internet  
wurde aus Datenschutzgründen  
von Microsoft Office verhindert.

 

Virenfrei. www.avast.com  
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MW_ADT_Gemeinde Lauterbrunnen.docx 
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Gesamtrevision Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) Oberland-Ost 
2019 
 
Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung vom 1.03.2019 – 31.03.2019 

Die öffentliche Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Teilrichtplans ADT der Regio-
nalkonferenz Oberland-Ost. Mit der öffentlichen Mitwirkung wird die Partizipation der betroffenen und interessier-
ten Bevölkerung sichergestellt. Konstruktiv-kritische Rückmeldungen sind ebenso willkommen wie ergänzende 
Hinweise oder Bemerkungen. 

A) Allgemeine Hinweise und Bemerkungen 

Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Aus der Sicht der Gemeinde Lauterbrunnen wird es 
begrüsst, wenn die Regionalkonferenz Oberland-Ost die Erarbeitung einer regionalen 
Ueberbauungsordnung für Geschiebe- End- und Zwischenlager vorantreibt.  

B) Bemerkungen zum Richtplanbericht (Teil A) 

      

C) Bemerkungen zu den Koordinationsblättern im Richtplanbericht (Teil A) 

2.04 Wendi/Birchi: Der Name der Deponie sollte "Wendi" heissen. Zudem wurde bei der Bewilligung (inkl. 
Rodungsbewilligung) bei dieser Deponie von einem Volumen von 46'600 m2 ausgegangen (nicht wie 
erwähnt 30'000 m2) 

2.01 Spend, Lauterbrunnen ist mit dem Koordinationsstand ZW zu erfassen. 

D) Bemerkungen zur Richtplankarte (Teil B) 

2.04 Wendi/Birchi: Namen in "Wendi" ändern. 

2.01 Spend: Abbaustandort Spend ergänzen 

E) Bemerkungen zum Grundlagenbericht inkl. Anhänge A1 – A7 (Teil C) 

Die Gemeinde Lauterbrunnen beantragt, dass der Standort 2.01 Spend, Lauterbrunnen, im Richtplan 
verbleibt. Obwohl es sich um einen Kleinstandort handelt, ist dieser für das Tal von teilregionaler Bedeutung 
(einziger Abbaustandort neben Gewässerentnahme Weid mit Ryggerschwendi). Die Gemeinde hat ein 
Konzept für diesen Abbaustandort entworfen und ist mit dem privaten Grundeigentümer in Verhandlung. Der 
Standort bietet grosse Vorteile (Erschliessung, Material fällt laufend an (aus Felswand), Entnahme hat kaum 
Einfluss auf Landschaftsbild, etc.). Damit eine Nutzung als Abbaustelle in Zukunft möglich ist, muss dieser 
Standort im Richtplan mit dem Koordinationsstand ZW verbleiben.    

F) Bemerkungen zum Erläuterungsbericht (Teil D) 

      

 

Absender (Organisation, Adresse): Einwohnergemeinde Lauterbrunnen, Gemeindehaus Adler, 
Gsteigermatte 459 B, 3822 Lauterbrunnen 

Zuständige Person für allfällige Rückfragen (Vorname, Name, Funktion und E-Mail / Postadresse): 

Peter Staub, Bauverwalter, peter.staub@lauterbrunnen.ch 

 
HINWEIS: Nach dem Ausfüllen des Formulars dieses bitte im WORD-Format speichern als  
MW-ADT_OrganisationMeinName.docx . 

Senden Sie Ihre Eingabe bitte bis spätestens am 31. März 2019 per E-Mail an region@oberland-ost.ch mit 
dem Vermerk 'Mitwirkung ADT'; 
oder per Post an: Regionalkonferenz Oberland-Ost, "Mitwirkung ADT", Postfach 312, 3800 Interlaken . 

mailto:region@oberland-ost.ch
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Gesamtrevision Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) Oberland-Ost 
2019 
 
Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung vom 1.03.2019 – 31.03.2019 
Die öffentliche Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Teilrichtplans ADT der Regio-
nalkonferenz Oberland-Ost. Mit der öffentlichen Mitwirkung wird die Partizipation der betroffenen und interessier-
ten Bevölkerung sichergestellt. Konstruktiv-kritische Rückmeldungen sind ebenso willkommen wie ergänzende 
Hinweise oder Bemerkungen. 

A) Allgemeine Hinweise und Bemerkungen 
      

B) Bemerkungen zum Richtplanbericht (Teil A) 
      

C) Bemerkungen zu den Koordinationsblättern im Richtplanbericht (Teil A) 
5.51 Gulisberg; der Standort befindet sich in der roten Gefahrenzone - Gefährdung durch Felsabbruch aus 
der Uberlugenfluh - das letzte Ereignis war am 19.11.2018 

Der Standort für den Felsabbau befindet sich zwar auf dem Gemeindegebiet von Meiringen, das Gefahren-
gebiet liegt jedoch auf dem Gemeindegebiet von Schattenhalb. 

dieser Standort eignet sich daher nicht für den Felsabbau. 

D) Bemerkungen zur Richtplankarte (Teil B) 
      

E) Bemerkungen zum Grundlagenbericht inkl. Anhänge A1 – A7 (Teil C) 
      

F) Bemerkungen zum Erläuterungsbericht (Teil D) 
      

 

Absender (Organisation, Adresse): Gemeinde Schattenhalb 

Zuständige Person für allfällige Rückfragen (Vorname, Name, Funktion und E-Mail / Postadresse): 
Monika Kübli, Gemeindeschreiberin, monika.kuebli@schattenhalb.ch 

 
HINWEIS: Nach dem Ausfüllen des Formulars dieses bitte im WORD-Format speichern als  
MW-ADT_OrganisationMeinName.docx . 

Senden Sie Ihre Eingabe bitte bis spätestens am 31. März 2019 per E-Mail an region@oberland-ost.ch mit 
dem Vermerk 'Mitwirkung ADT'; 
oder per Post an: Regionalkonferenz Oberland-Ost, "Mitwirkung ADT", Postfach 312, 3800 Interlaken . 
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Stefan Schweizer

Von: Manuela Burgener <manuela.burgener@habkern.ch>

Gesendet: Montag, 1. April 2019 22:07

An: Stefan Schweizer

Betreff: AW: ADT-Richtplanung - Standorte Habkern

Lieber Stefan 

 

Nun schaffe ich es doch noch vor dem 2. April 2019 mit meiner Antwort! 

Der GR Habkern hat heute Abend beschlossen, die Erweiterung «Chrüz» zu prüfen und die entsprechende 

Nutzungsplanung zu starten (gemäss deinem Mail). Die Bohlseite wird sicher irgendwann wieder ein Thema, aber 
vorerst soll die Erweiterung Chrüz geprüft werden. 

 

Genügen dir diese Angaben? 

 

Ä liäbe Gruess - Manuela 

 

Von: Stefan Schweizer - RK Oberland-Ost <stefan.schweizer@oberland-ost.ch>  
Gesendet: Mittwoch, 27. März 2019 14:24 

An: Manuela Burgener <manuela.burgener@habkern.ch> 

Cc: Markus Karlen (markus.karlen@schindler.com) <markus.karlen@schindler.com> 

Betreff: AW: ADT-Richtplanung - Standorte Habkern 
 

Liebe Manuela 

 

Wenn ich die Beurteilung des Gemeinderats Habkern bis am 2.04.2019 zugestellt bekomme (E-Mail) geht das für mich 

in Ordnung. Da wir aber für die weitere Bearbeitung zeitlich eng dran sind, kann ich keine weiterreichenden 

Fristverlängerungen machen. 

Habkern hat sowohl Chrüz wie auch Bolseite als neue Standorte eingegeben. Aufgrund unserer ersten 

Vorabklärungen kann der Standort Bolseite zur Zeit nicht realisiert werden, da Lage in Moorlandschaft als 

Ausschlusskriterium gilt. Der Standort ist deshalb auch nur als Vororientierung aufgenommen. 

Anders sieht es beim Chrüz aus. Hier erachten wir eine Erweiterung des bestehenden Standorts, der ja in den 

nächsten Jahren aufgefüllt sein wird, als durchaus realistisch. Die mögliche Deponiemenge von ca. 50‘000 m3 sollte 

für die nächsten Jahrzehnte den Bedarf in Habkern decken können. Dieser Standort ist deshalb auch als Festsetzung 

im Richtplan beantragt. Nach Genehmigung des ADT-Richtplans durch die Region und den Kanton kann die Gemeinde 

die Erweiterung Chrüz prüfen und die entsprechende Nutzungsplanung starten (evtl. mittels Überbauungsordnung). 

Der Fokus auf die Erweiterung Chrüz scheint mir effizienter zu sein als eine Neueröffnung Bolseite. 

 

Bei Fragen ruf mich bitte ungeniert an. 

 

Freundlich grüsst aus dem Frühling in den Bergwinter 

Stefan Schweizer, Geschäftsführer 

 

Jungfraustrasse 38 | Postfach | 3800 Interlaken | T 033 822 43 72 | www.oberland-ost.ch 
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Von: Manuela Burgener [mailto:manuela.burgener@habkern.ch]  
Gesendet: Dienstag, 26. März 2019 09:46 

An: Stefan Schweizer <stefan.schweizer@oberland-ost.ch> 

Betreff: WG: ADT-Richtplanung - Standorte Habkern 
 
Guete Tag Markus 
  
Wir behandeln untenstehendes Dossier am nächsten Montag, 1. April 2019, an der GR-Sitzung. Aber eigentlich ist es 
ja bereits zu spät. Wie siehst du das; können wir unsere Anliegen trotz Verspätung noch einbringen? 
Unser Problem ist ja die Deponie im Kreuz, welche bald einmal voll ist. Aus diesem Grunde müsste die Alternative 
«Bohlseite» geprüft werden (Markus Karlen hat, soviel ich weiss, bereits mit dir darüber gesprochen). 
  
Wir gehen wir nun am besten vor, damit unser Anliegen geprüft wird? 
  

Merci für eine kurze Rückmeldung und liebe Grüsse aus dem Winter� 
  
Manuela 
  

  
Einwohnergemeinde Habkern 
Im Holz 373 
3804 Habkern 
Tel. 033 843 82 12 
Email manuela.burgener@habkern.ch 
Homepage www.habkern.ch 
  
  

From: Stefan Schweizer - RK Oberland-Ost <stefan.schweizer@oberland-ost.ch>  
Sent: Thursday, February 28, 2019 5:47 PM 

To: Markus Karlen <markus.karlen@schindler.com> 

Cc: Habkern <gemeinde@habkern.ch> 

Subject: ADT-Richtplanung - Standorte Habkern 

  

Lieber Markus 

  

Anlässlich unserer heutigen Besprechung habe ich dir zugesichert, die Unterlagen zu den beiden Standorteingaben 

„Chrüz“ und „Bolseite“ zuzuschicken. Die beiden Dossiers sind insbesondere wegen den Plänen zu gross für den 

Mailversand. Du kannst sie aber bis 8.03.2019 über folgenden Link beziehen: https://www.oberland-ost.ch/temp-

download/temp/ADT_2019/Habkern%20ADT-Eingaben%202017.zip  (146 MB). 

  

Das Dossier zum regionalen Teilrichtplan ADT liegt zur öffentlichen Mitwirkung auf. Sämtliche Unterlagen können 

auch über unsere Internetseite eingesehen werden unter https://www.oberland-ost.ch/aktuell/aktuelle-

mitteilungen/121-mitwirkung-gesamtrevision-teilrichtplan-abbau-deponie-transport-adt.html . 

  

Bei Fragen bitte gerne wieder anrufen. 

  

Freundlich grüsst 

Stefan Schweizer, Geschäftsführer 

 

Jungfraustrasse 38 | Postfach | 3800 Interlaken | T 033 822 43 72 | www.oberland-ost.ch 
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Betreiberin • '  mer  AG  
Gletsche 	uch 
3818  Grind- . 	•  i  
03
,
353 074  

' 

Nr Bezeichnung Funktion 

a  Gletscher- 
schlucht  1 

Abbau Gewässerentnahme  

Ausgangslage  AL  FS  ZE VO 

Zielsetzungen Gewässerentnahme durch Seitenauslenkung  der  Weissen Lütschine  in  künstliches Becken 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

° 

Standortgemeinde 

° 

Bemerkungen • Im Richtplan Kanton Bern  (C_14,  Nr.  7):  

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer, beeinflusst Auengebiet) 

• Kiesentnahmebewilligung  ne  Standort  Aspi  (3.06)zusammengefasst zu "Entnahme Gletscher-

schlucht. Bewilligte Abbaumenge  pro  Jahr  total  =  8500 m3  

Reserven 	 [rn3  fest] Abbau  E]  Deponie Typ  A  

D  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0)  

Ausgangslage  
Stand 2018  

8500  
(= bewilligte Abbaumenge 
pro  Jahr) 

Behördenverbindlich 
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  8500 pro  Jahr 

Zwischenergebnis  

Vororientierung 

Ij 
5)ey.  

k/z4 r-;ri'n(11 1,-421ici 
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Koordinaten  E  =  2'646650m; 
N  =  1162'800m  
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Nr Bezeichnung Funktion 

a  Gletscher- 
schlucht  2  

Abbau Fels,  
Ablagerung  A-Material 

grscill4suhabestehenC) 

Ausgangslage  AL  FS 	 ZE 	 VO  

Zielsetzungen Abbau  der  Felsreserven und Wiederauffülluhng. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

Standortgemeinde 

Bemerkungen 

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  D  Deponie Typ  A  

E  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP  1  Ue0) 

Ausgangslage 
Stand 2018  

Behördenverbindlich 
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 

Zwischenergebnis  

Vororientierung  100000 50'000 

3Z , 
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Betreiberin Schwellenkorporation 
3818  Grindelwald  

Nt  Bezeichnung Funktion 

a  Gletschersand Abbau Gewässerentnahme  

Ausgangslage  AL 	FS 	ZE 	VO  

Zielsetzungen Materialentnahme aus Schwarzer Lütschine 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

• Kiesentnahmebewilligung vom  01.01.2018  bis  31.12.2027  

Standortgemeinde 

• 

Bemerkungen Im Richtplan Kanton Bem  (C_14,  Nr.  6):  
Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer, nahe BLN) 

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  0  Deponie Typ  A  

3  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0) 

Ausgangslage 
Stand 2018  

Behördenverbindlich 
gesichert  
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  74000  
2000 pro  Jahr 

Zwischenergebnis 

Vororientierung 
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Gemeinde(n)  Grindelwald  

Parzelle(n)  3795, 656, 962  

Koordinaten  E  = 764S850m; 
N  =  1163150m 

Betreiberin Gebrüder Brawand  AG  
Gryth 
3818  Grindelwald  
033 853 24 68 

Nr Bezeichnung Funktion  .  	% 	(  
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RiehtplanInhalt):  ,1:25'090  

a  Gryth Abbau Gewässerentnahme  

Ausgangslage  AL  FS  ZE  VO  

Zielsetzungen Kiesentnahme aus Weisser Lütschine vor Zusammenfluss mit Schwarzer Lütschine 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

Standortgemeinde 

• Koordination mit Geschiebemanagementprojekt > Verlegung  des  Standorts prüfen 

Bemerkungen Im Richtplan Kanton Bem  (C_14,  Nr.  8):  
Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Auengebiet, Gewässer) 

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  El  Deponie Typ  A  

D  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0)  

Ausgangslage  
Stand 2018  

10000  
(= bewilligte Abbaumenge 
pro  Jahr) 

Behördenverbindlich 
gesichert 
( Richtplaninhalt)  

Festsetzung  10000 pro  Jahr 

Zwischenergebnis  330000 (2020  bis  2053)  

Vororientierung 
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Gemeinde(n)  Grindelwald  

Parzelle(n)  2306, 4533.04  

Koordinaten  E  =  2646300m;  
N  =  1'162'850m  

Betreiberin  S 	el  
Aushub - 	.  sporte  
Im Boden 
31

.3
6
8

Gei •  i  elwald 
0 	3 40 50 

N  r  Bezeichnung Funktion 

a  Aspi  Abbau Gewässerentnahme 

ZE 	 VO  

Zielsetzungen Geschiebeentnahme aus Aufweitung  des  Lütschinenbetts 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

. 

Standortgemeinde 

. 

Bemerkungen  Es  besteht keine Kiesentnahmebewilligung mehr zuhanden.  S.  Jossi. Bewilligung wurde zur "Entnahme 
Gletscherschlucht" (vgl.  3.01)  zusammengefasst. Bewilligte Abbaumenge  pro  Jahr  total  =  8500m3  

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  D  Deponie Typ  A  

D  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0)  

Ausgangslage  
Stand 2018  

1500  
(= bewilligte Abbaumenge 
pro  Jahr) 

Behördenverbindlich 
gesichert 
( Richtplaninhalt)  

Festsetzung  1'500 pro  Jahr 

Zwischenergebnis  50000 (2020  bis  2053)  

Vororientierung 
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Nr Bezeichnung Funktion  

a  Tschingeley Deponie Typ  B  

FS 	 ZE 	 VO  

Zielsetzungen 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

Standortgemeinde 

Bemerkungen Derzeit keine Bewilligung. Nicht mehr im Richtplan Kanton Bern. Ehemalige Kehrichtdeponie. 

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  D  Deponie Typ  A  

D  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0) 

Ausgangslage  
Stand 2018  

200000  

Behördenverbindlich 
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 

Zwischenergebnis  

Vororientierung 
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Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n)  a: 5930, 5928, 5927, 5926,  
5925, 6077, 1323.01, 1088  ,  
5935  
b: 1088  

Koordinaten  E  =  2641700m;  
N  =  1164900m  

• 

. 	_ 	
, • 1 	,.  

. 	- 	i;  9 31,  , -. 
e->".  

-'-.-

j:
-v 	Hi/O - 	--' AU  %  

1111b91 	•-•'-- 	' 

? 	/ .-  ii 	e  -  i  •  a  
•_ 	Iirsplung 	:  

!70.; 	1 

—  ErsOliesung'tiesieben-cl  

Betreiberin n.n. 
BauvenNa  1' ,  

3818  Grinde wart 
033 864 14 44  

Nr Bezeichnung Funkion 

a  Fallbach Deponie Typ  A  

Ausgangslage  AL 	F3 	ZE 	 VO 

Zielsetzungen Deponie erhalten. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

Standortgemeinde 

Bemerkungen 

Reserven 	 [m3  fest] Abbau  IA  Deponie Typ  A  

D  Ablagerung  A-Material 

Deponie Typ  B  

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert  
(Abbauzone / ZPP / Ue0) 

Ausgangslage 
Stand 2018  

Behördenverbindlich 
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  90000  

Zwischenergebnis  

Vororientierung  
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Stefan Schweizer

Von: Silvia Burri

Gesendet: Mittwoch, 20. März 2019 11:48

An: Stefan Schweizer

Betreff: WG: Mitwirkung ADT

Anlagen: Transitgas_Merkblatt Sicherheits- und Mindestabstände.pdf

 
 

Von: Hodel Bernhard [mailto:hodel@transitgas.ch]  

Gesendet: Mittwoch, 20. März 2019 11:47 
An: Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Cc: Grueter Alois; Beretta Paolo; Rapolla Carmela; Linder Florian; Grimm Pirmin; Frutiger Ariel 
Betreff: Mitwirkung ADT 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Als Betreiber der Erdgashochdruckleitung TRG 23 (48``) haben wir uns die Gesamtrevision des Teilrichtplan ADT 

angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass wir an vier Stellen direkt betroffen sind von möglichen 

Erweiterungsmassnahmen. Es handelt sich um folgende Standorte (Koordinationsblätter) 

 

Seite 61, Ballenberg Ost 4.05: 

Unsere Leitung verläuft im Stollen Ballenberg. Bei der Genehmigung des Abbaugebietes a wurde im technischen 

Bericht der Firmen Mätzener & Wyss Bauingenieure AG und Geotest vom Februar 2009 der Einfluss und mögliche 

Einschränkungen für den Abbaubetrieb infolge Einwirkungen auf die bestehende Gasleitung untersucht. Wir 

erwarten bei der Erweiterung des Abbaugebietes in der Planungsphase und den geologischen Vorabklärungen 

entsprechend berücksichtigt zu werden. Weiter empfehlen wir bei einer Erweiterung die gleichen Massnahmen, 

Betreff Erschütterungen, wie in diesem technischen Bericht beschrieben. 

 

Seite 69, Balmgieter 5.02 

Bei der geplanten Erweiterung West (c) sind wir bei den Parzellen 609 und 1539 direkt betroffen. Unsere Leitung 

quert diese Parzellen. Auf diese Erweiterung West (c) sollte komplett verzichtet werden. Wird trotzdem daran 

festgehalten, verweisen wir auf unsere Abstandsvorschriften im beiliegenden Merkblatt. Projekte und Bauvorhaben 

welche unmittelbar die Sicherheit unserer Leitung gefährden sind in jedem Fall bewilligungspflichtig und brauchen 

die Zustimmung des eidgenössischen Rohrleitungsinspektorats (ERI) Ein Abbau von Lockermaterial in diesem Gebiet 

gefährdet die Stabilität und Sicherheit unserer Leitung und müsste in jedem Fall geologisch abgeklärt werden. 

 

Seite 78, Stocki 6.02 

Bei der geplanten Erweiterung (b) sind wir bei den Parzellen 853, 460, 207 und 1122 direkt betroffen. Unsere 

Leitung quert diese Parzellen. Auf diese Erweiterung (b) sollte im Bereich des 10m Schutzstreifen links und rechts 

der Leitung verzichtet werden. Sollte trotzdem daran festgehalten werden verweisen wir auf unsere 

Abstandsvorschriften im beiliegenden Merkblatt. Projekte und Bauvorhaben welche unmittelbar die Sicherheit 

unserer Leitung gefährden sind in jedem Fall bewilligungspflichtig und brauchen die Zustimmung des 

eidgenössischen Rohrleitungsinspektorats (ERI). Eine Erweiterung der Deponie in diesem Gebiet gefährdet die 

Stabilität und Sicherheit unserer Leitung und müsste in jedem Fall geologisch abgeklärt werden. 

 

Seite 100, KWO.15 

Dieser Standort für eine Grossdeponie für neue KWO Projekte ist uns bekannt. Bezüglich Machbarkeit einer 

Verlängerung unseres Zugangsstollen zum Grimsel Stollen mit der Leitung TRG23 wurden wir bereits kontaktiert. 

Eine Realisierung einer Deponie dieser Grössenordnung in diesem Gebiet bedingt mindestens den Nachweis der 

Machbarkeit mit unserem Einverständnis für eine Erweiterung des Zugangsstollens und wie von ihnen beschrieben 

den Bedarfsnachweis des KWO Grossprojektes. 
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Wir bitten sie unsere Eingaben bei der Mitwirkung der Gesamtrevision Teilrichtplan ADT zu berücksichtigen. Für 

weitere Fragen und Auskünfte stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. Bitte bestätigen sie uns den Erhalt dieser E-

Mail und somit die fristgerechte Eingabe für die Mitwirkung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

  

Bernhard Hodel   

Teamleader Pipeline/Data Mgmt./Communities Relations 

 

current job vacancies 

 

fon: +41 41 492 65 00 

 

Transitgas AG

Horüti 12

CH-6110 Wolhusen

The information transmitted is intended only for the person or entity to which 
it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in 
reliance upon, this information by persons or entities other than the intended 
recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender 
and delete the material from your computer.  
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Transitgas AG, Merkblatt Sicherheits- und Mindestabstände zu Rohrleitungsanlagen 3. Mai 2017 

Merkblatt Sicherheits- und Mindestabstände zu Rohrleitungsanlagen 
 
 
Allgemeines 
Als Bestandteil der gültigen Verordnungen und Richtlinien 

- des Bundesgesetzes über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe 
(Rohrleitungsgesetz, RLG) vom 4. Oktober 1963 (Stand am 13. Juni 2006); 

- der Rohrleitungsverordnung (RLV) vom 2. Februar 2000 (Stand  am 1. Juli 2008); 

- der Verordnung über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (RLSV) vom 04. April  2007 (Stand am 1. Juli 2008); 

- der SN 671260, Unterirdische Querungen und Parallelführungen von Leitungen mit Gleisanlagen vom Oktober 2002  
(Stand am 1. März 2003) und 

- der ERI-Richtlinie 2003 Revision 2, gültig ab 01. März 2009 (ersetzt Revision 1 vom Oktober 2005) für Planung, Bau und Betrieb 
von Rohrleitungsanlagen über 5 bar 

wurden die wichtigsten Zahlen sowie weitere Hinweise zu den Mindestabständen (lichte Weite) zur Rohrleitungsanlage in diesem 
Merkblatt zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Sicherheitsabstände im Allgemeinen zu Erdgashochdruckleitungen 
Sicherheitsabstände im Allgemeinen zu Erdgashochdruckleitungen (Abstände in Meter) 

Objektgruppe Objekt Abstand Details / Bemerkungen 

Stammbildende 
Pflanzen 

Bäume  2 wenn der Stammumfang 1m über Boden > 35cm 

Massive Einzelbüsche 2 wenn der Durchmesser > 2.5m 

Werkleitungen 
 

Kreuzung mit Wasser-, Abwasser-, LWL-Leitungen 0.30  

Kreuzung mit Schwachstrom-, Telefon-, TV-Kabel 0.50  

Kreuzung mit Press- oder Bohrverfahren 1 Nur wenn die Startgrube bis max. 20m von der zu 
querenden Erdgashochdruckleitung entfernt ist 

Parallelführung von Werkleitungen   

bei gleichzeitigem Bau 2  

bei nachträglichem Bau 2 - 5 Je nach Länge und Verlegetiefe 

bei grabenlosem Bauverfahren 3 - 10 Je nach Länge und Bauverfahren 

Überdeckung 
Minimale Überdeckung 1 

 
Maximale Überdeckung 4 

Bauzonen Bauzone / Baulinie 10 bei Leitungen mit einem Betriebsdruck bis 25 bar die 
Hälfte 

Gebäude und 
Plätze 

Fundamente, Schächte, Masten ohne Erdung 
2 

 

Gebäude ohne Personenbelegung  

Gebäude mit Personenbelegung 

10 

bei Leitungen mit einem Betriebsdruck bis 25 bar die 
Hälfte 

Plätze mit häufig grossen Menschenansammlungen bei Leitungen mit einem Betriebsdruck bis 25 bar die 
Hälfte 

Schutzwürdige Baudenkmäler  

Verkehrswege und 
Gewässer 

Parallelführung zu Autobahnen, Auto- und Hauptstrassen  5 

zum Rand des Hartbelages Parallelführung zu anderen Strassen 2 

Kreuzung von Strassen 2 

Kreuzung von Strassen mit Mantelrohr oder Schutzplatte 1.5 bis OK Mantelrohr / mit Schutzplatte bis OK 
Erdgashochdruckleitung 

Kreuzung von Wegen (Fahrweg ohne Hartbelag) 1.5 < 1.5m nur mit Warngitter 

Parallelführung zu Eisenbahnen 
10 ab nächster Schiene; bis 20m: Überdeckung ≥ 2m 

2 zum Böschungsfuss / zur Böschungskrone 

Kreuzung von Eisenbahnen  2* Erdgashochdruckleitung resp. Mantelrohr zum Geleise  
*: 2.5m bei Hochgeschwindigkeitsstrecken 

Parallelführung zu Fliessgewässer - gemäss Wasserbauverordnung (WBV) Art. 21 

Kreuzung von Fliessgewässer 2 wenn Gerinnebreite < 1m => Abstand 1.5m 

    

 
 
 
 

 
 

 

Tabelle 2: Mindestabstände von Schutzzonen um Nebenanlagen 
Mindestabstände von Schutzzonen um Nebenanlagen (Abstände in Meter) 

Art der Nebenanlage Schutzzone Details / Bemerkungen 

Pump- und Kompressorenstationen 50 Techn.-Einrichtungen in Räumen mit Ex-Zonen von mehr als 50m3 
Rauminhalt 

Andere Nebenanlagen * 
sowie bei Portalen und Fenster von begehbaren 
Rohrleitungsstollen 30 

* Für Nebenanlagen, die für eine Stundenmenge von höchstens 2000Nm3 
ausgelegt sind und deren technische Einrichtungen in Räumen mit Ex-Zonen 
von weniger als 50m3 Rauminhalt untergebracht sind, und für einzelne 
Streckenschieber gelten die gleichen Sicherheitsabstände wie für Leitungen. 

Ausbläser und Molchschleusen 
  Oberirdische Behälter und Tankanlagen, die der 

Speicherung dienen 10 

Tabelle 3: Sicherheitsabstände bei Sprengarbeiten 
Sicherheitsabstände bei Sprengarbeiten (Abstände in Meter) 

Bodenart 
Abstände bei Lademenge pro Zündfunke 

1 kg 1- 4 kg 

Normal Lehm, Moräne, Schotter, Fels 40 100 

Sehr setzungsempfindlich Seekreide, Torf, gleichförmiger 
Schlemmsand 

60 200 

Aufgrund von Detailuntersuchungen im konkreten Einzelfall können unter Umständen die Distanzen durch das Eidgenössische 
Rohrleitungsinspektorat im Rahmen des Bewilligungsverfahrens stark reduziert werden. 

Eine Detailstudie ist nötig bzw. zu empfehlen, wenn:  

=> Sprengarbeiten näher als 40 m (bzw. 60 m bei sehr setzungsempfindlichen Böden) ausgeführt werden 

=> Lademengen über 4 kg je Zündstufe verwendet werden 

=> durch die Tabellenwerte die Wirtschaftlichkeit der Sprengarbeiten eingeschränkt wird 

Zum Schutz einer Rohrleitungsanlage sind bei Sprengarbeiten besondere Sicherheitsabstände erforderlich. Insofern bei 
Sprengungen die Sicherheitsabstände und die Lademenge der Tabelle eingehalten werden, ist das Einholen einer 
Sprengbewilligung nicht erforderlich. Im andern Fall ist eine Bewilligung beim Eidgenössischen Rohrleitungsinspektorat (ERI), 
Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen, einzuholen. 

Tabelle 4:  Mindesthorizontalabstände bei Annäherungen und Parallelführungen von 
Starkstromanlagen und Rohrleitungsanlagen 

Mindesthorizontalabstände bei Annäherungen und Parallelführungen von Starkstromanlagen und Rohrleitungsanlagen  
(Abstände in Meter) 

 Rohrleitungsanlagen  

Starkstromanlagen Nenn-
Spannung Rohrleitung Molchschleusen 

und Ausbläser 

Pump- und 
Kompressoren-

Stationen 

Übrige 
Stationen / 

Nebenanlag
en 

Bemerkungen 

blanke oder isolierte Leiter von Freileitungen 

* pro kA 
Erdschluss-Strom 
ist der Abstand um 
0.5 m zu erhöhen 

 
bis 50 kV 3 10 30 10 

über 50 kV 10 30 30 10 
 

Kraftwerke, Unterwerke, Schaltanlagen, inkl. Erdungen: 

 
bis 100kV 10* 30 50 10* 

über 100kV 30 30 50 30 
 Tragwerke inkl. Erdungen: 

 
bis 50 kV 3 10 30 10 

über 50 kV 3* 30 30 10* 

  
Tabelle 5:  Mindestabstände zwischen unterirdischen Schwach- oder Starkstromkabelleitungen und 

Rohrleitungsanlagen 
Mindestabstände zwischen unterirdischen Schwach- oder Starkstromkabelleitungen und Rohrleitungsanlagen 

Kabelleitungen bis 50 kV über 50 kV Bemerkungen 

Zur Rohrleitung parallelführende Kabelleitungen 2 m Erdschicht 3 *m Erdschicht * pro kA 
Erdschluss-Strom 
ist der Abstand um 
0.5 m zu erhöhen 

Kabelabstand zu Nebenanlagen 2 m Erdschicht 10*m Erdschicht 

Kreuzungen einer Schwach- oder Starkstromkabelleitung mit einer Rohrleitung 0.5 m  

Weist die Kabelleitung eine zusätzliche Isolation auf, so kann der Abstand auf 0.5 m Erdschicht reduziert werden. Vorbehalten bleibt  
Artikel 11 RLSV. 
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Regionalkonferenz Oberland-Ost
Gesamtrevision Teilrichtplan ADT I Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 50

Gletscherschlucht I 3.01

Gemeinde(n) Grindelwald

Parzelle(n) 3333, 4533.04

Koordinaten E = 2'646'500m;

N = 1'162'700m

Betreiberin

10 74
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a Gletscher-

schlucht 1

Abbau Gewässerentnahme

Zielsetzungen Gewässerentnahme durch Seitenauslenkung der Weissen Lütschine in künstliches Becken

Abstimmungsanweisungen Betreiberin

Standortgemeinde

Bemerkungen lm Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 7):

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer, beeinflusst Auengebiet)

Kiesentnahmebewilligung mit Standort Aspi (3.06)zusammengefasst zu "Enhahme Gletscher-

schlucht . Bewilligte Abbaumenge pro Jahr total = 8'500 m3

Reserven [m3 fest] Abbau n Deponie Typ A

n Ablagerung A-Material

Deponie Typ B

Grundeigentümerverbindlich
gesichert
(Abbauzone/ZPPlUeO)

Ausgangslage
Stand 201 I

8'500
(= bewilligte Abbaumenge
pro Jahr)

Behördenverbindlich
gesichert
(Richtplaninhalt)

Festsetzung 8'500 pro Jahr

Zwischenergebnis

Vororientierung
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Viqier Beton Bemer Oberland
K|ÉSTAG Kieswerk Steinigand AG
Postfach 4B I CH-3752 Wimmis

Tet. +41 (0)33 657 80 21

Fax +41 (0)33 657 B0 30
berner-oberland@vigier.ch
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Regiona lkonferenz Oberland-Ost
Gesamtrevision Teilrichtplan ADT I Richtplanbericht mit Koordinationsblättem 51

Gletscherschlucht 2 3.02

Gemeinde(n) Grindelwald

Pazelle(n) 1564, 5s65, 6435

E = 2'646'650m;

N = 1'162_000m

Koordinaten

Betreiberin

/
381

10

FunktionNr Bezeichnung

ì

':. irrJc'l :i ..

a Gletscher-

schlucht 2

Abbau Fels,

Ablagerung A-Material

Ausgangslage AL FS ZE VO

Zielsetzungen Abbau der Felsreserven und Wiederauffülluhng.

Abstimmungsanweisungen Betreiberin

¡

Standortgemeinde

Bemerkungen

Reserven [mr fest] Abbau D DeponieTypA

X Ablagerung A-Material

Deponie Typ B

Grundeigentümerverbindlich
gesichert
(AbbauzoneiZPP/UeO)

Ausgangslage

Stand 2018

Behördenverbindlich
gesichert

(Richtplaninhalt)

Festsetzung

Zwischenergebnis

Vororientierung '100'000 50'000

ßalr¿lq,'a
Vigier Beton Berner Oberland
KIESTAG Kieswerk Steinigand AG
Postfach 4B I CH-37 52 Wimmis

Tet. +41 (0)33 657 80 21

Fax +41 (0)33 ö57 B0 30
berner-oberland@vigier.ch
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Formular_TRPADT_MW_Aarekies Brienz AG Dominik Ghelma.docx 

Regionalkonferenz Oberland-Ost  |  Jungfraustrasse 38  |  Postfach  |  3800 Interlaken 
T 033 822 43 72  |  region@oberland-ost.ch  |  www.oberland-ost.ch 

 
Gesamtrevision Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) Oberland-Ost 
2019 
 
Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung vom 1.03.2019 – 31.03.2019 

Die öffentliche Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Teilrichtplans ADT der Regio-
nalkonferenz Oberland-Ost. Mit der öffentlichen Mitwirkung wird die Partizipation der betroffenen und interessier-
ten Bevölkerung sichergestellt. Konstruktiv-kritische Rückmeldungen sind ebenso willkommen wie ergänzende 
Hinweise oder Bemerkungen. 

A) Allgemeine Hinweise und Bemerkungen 

      

B) Bemerkungen zum Richtplanbericht (Teil A) 

      

C) Bemerkungen zu den Koordinationsblättern im Richtplanbericht (Teil A) 

Bitte Objektblätter 4.01 Aaregg und 4.02 Altes Aaregg mit Abbau Gewässerentnahme bei Ausgangslage und 
Festsetzung analog darstellen wie Objekblatt 1.02 Lütschinendelta und Bemerkungen ergänzen, d.h: 
4.01 Aaregg: 
Ausgangslage Stand 2018: 40'000 (=konzessionierte Abbaumenge pro Jahr) 
Festsetzung: 40'000 pro Jahr 
Bemerkungen: Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 5): Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Ge-
wässer) 
4.02 Altes Aaregg 
Ausgangslage Stand 2018: 20'000 (=konzessionierte Abbaumenge pro Jahr) 
Festsetzung: 20'000 pro Jahr 
Bemerkungen: Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 5): Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Ge-
wässer) 

D) Bemerkungen zur Richtplankarte (Teil B) 

      

E) Bemerkungen zum Grundlagenbericht inkl. Anhänge A1 – A7 (Teil C) 

      

F) Bemerkungen zum Erläuterungsbericht (Teil D) 

      

 

Absender (Organisation, Adresse): Aarekies Brienz AG, Aaregg, 3855 Brienz 

Zuständige Person für allfällige Rückfragen (Vorname, Name, Funktion und E-Mail / Postadresse): 

Dominik Ghelma, Geschäftsführer, d.ghelma@ghelma.ch, Adresse dito Absender 

 
HINWEIS: Nach dem Ausfüllen des Formulars dieses bitte im WORD-Format speichern als  
MW-ADT_OrganisationMeinName.docx . 

Senden Sie Ihre Eingabe bitte bis spätestens am 31. März 2019 per E-Mail an region@oberland-ost.ch mit 
dem Vermerk 'Mitwirkung ADT'; 
oder per Post an: Regionalkonferenz Oberland-Ost, "Mitwirkung ADT", Postfach 312, 3800 Interlaken . 

 

mailto:region@oberland-ost.ch
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Stefan Schweizer

Von: Schwegler Benno <benno.schwegler@kwo.ch>
Gesendet: Donnerstag, 14. März 2019 11:07
An: Stefan Schweizer
Betreff: AW: KWO Öffentliche Mitwirkung ADT-Richtplanung
Anlagen: Objektblatt_KWO-08_Gerstenegg.pdf

Guten Tag Stefan 
 
Besten Dank für den Hinweis zur Mitwirkung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens. 
Wir haben die Unterlagen studiert. Die Informationen entsprechen unserer Standorteingabe. 
 
Beim Standort Gärstenegg/Älpersulz ist uns allerdings folgendes aufgefallen: 

• Gemäss Koordinationsblatt ist kein Abbau von Material vorgesehen. Gemäss Anhang zum 
Grundlagenbericht ist der Richtplaneintrag mit der Festlegung "Abbau" zu ergänzen. Dazu ist ein 
separates Verfahren vorgesehen. Bekanntlich wurde aber das betreffende Objektblatt im Juni 2018 
bereits mit der Festsetzung Abbau (300'000 m3) ergänzt. Wir gehen davon aus, dass dies seine 
Gültigkeit hat. 

• Gemäss Koordinationsblatt ist ein Teil der Fläche noch nicht bewilligt. Für uns ist unklar, was hier 
gemeint ist. 

 
Mit freundlichen Grüssen 
Benno Schwegler 
 
 

Von: Stefan Schweizer - RK Oberland-Ost <stefan.schweizer@oberland-ost.ch>  
Gesendet: Mittwoch, 27. Februar 2019 14:24 

An: bauverwaltung@brienz.ch; bauverwaltung@beatenberg.ch; boenigburger@bluewin.ch; 

info@flueckundblatter.ch; info@seematterag.ch; lisa.luchs@gemeinde-hofstetten.ch; 

stefan.frauchiger@boenigen.ch; info@zimbau.ch; heinz.kasper@poyry.ch; Schwegler Benno 

<benno.schwegler@kwo.ch>; frank.waser@frutiger.com; d.ghelma@ghelma.ch; christoph.kuenzi@vigier.ch; 

markus.karlen@ch.schindler.com; gemeinde@brienzwiler.ch; razsara@maurer-raz.ch 

Betreff: Öffentliche Mitwirkung ADT-Richtplanung - Info SE 
 
Geschätzte Damen und Herren 

 

Sie haben anlässlich der Standortausschreibung im Rahmen der Gesamtrevision unseres ADT-Richtplans eine Eingabe 

zu einem neuen Standort oder zu einer Erweiterung eines bestehenden Standorts unseres Richtplans gemacht. 

Zwischenzeitlich wurden sämtliche Eingaben eingehend geprüft, die regionalen Bedarfsmengen hergeleitet und die 

geeigneten Standorte zur Aufnahme in den regionalen Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) aufbereitet. 

Gerne informiere ich Sie über den Start der öffentlichen Mitwirkung im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens. 

Diese Mitwirkung erfolgt vom 1.-31. März 2019 (s. auch amtliche Publikation). Sämtliche zur Mitwirkung und zur 

Orientierung aufgelegten Unterlagen können eingesehen werden unter https://www.oberland-ost.ch/aktuell . 

 

Nach der Mitwirkung werden sämtliche Eingaben beurteilt, der Teilrichtplan ADT soweit erforderlich bereinigt und 

dann zur kantonalen Vorprüfung eingereicht (voraussichtlich Sommer 2019). 

 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundlich grüsst 

Stefan Schweizer, Geschäftsführer 
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Stand 31.10.2017 Nutzungen A D KWO.08

Nutzung Abbau (A) x Zwischenlager (Z) VeVa Stammnummerx

Deponie (D) x Recycling (R) 

Gemeinde Betreiber Koordinaten

Kontakt

Material

Ursprünglich 

bewilligt
Bisher genutzt per Noch vorhanden per Bis

31.10.2017 31.10.2017 [Jahr]

-                         -                             2040

- Inertstoff

- Aushub 632'000              79'000                553'000                 2040

B

Beurteilung

x

x

x

x

x

x

x

Wer

KWO

…

…

… … …

… … …

Vororientierung

D Weiteres Vorgehen / Aufträge Termin

S1 Anpassung Überbauungsordnung und Bewilligung 2018

Fazit
Weiterverfolgen im Rahmen der KWO-Projekte; dank Perimeteranpassung und optimierter Hangprofilierung kann deutlich höhere 
Deponiemenge eingebracht werden.

C Festlegungen (Festsetzung, Zwischenergebnis, Vororientierung)

Festsetzung Deponie festgesetzt: 468'000 m3 ; Abbau festgesetzt: 300'000 m3

Zwischenergebnis

Wild
wertvoller Vernetzungsstandort und bedeutender Wildwechsel; Salzleckstelle nördlich des Perimeters; Wildkorridor VS66 westlich; Standort 
im regionalen Wildschutzgebiet Kunzentännlen: Gutachten nötig

Fischerei …

Gefahren Gefahrenhinweiskarte: partiell Murgang, Steinschlag, Lawinen, Übersarung auf Schwemmkegeln

Wald  Rodungsbewilligung für Grünerlengebüschwald notwendig.

Umwelt …

Natur
Standort liegt vollständig im BLN-Objekt 1507 Berner Hochalpen; kleine Feuchtflächen, Dactylorhiza maculata (Gefl. Knabenkraut, eidg. 
Geschützt, LC) und Enziane (kant. Geschützt) vorhanden; Amphibien nachgewiesen (Grasfrosch, Bergeidechse)

Siedlung …

Erschliessung historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung mit viel Substanz (IVS 17.1.8)

Gewässer
vorhanden: Wasser aus Hangkanal (Leck) und Stockstagenbächli und Bächlisblattirunse; Wasseraufstösse infolge geringmächtiger 
Felsüberdeckung;

Stand Nutzungsplanung Landwirtschaftszone, BLN

B Beurteilung (Interessenabwägung)

2012: Standort auf alter Deponie, landschaftlich trivialisiert;                                                                                                                                                   2017: 
Rückbau Deponiematerial als Baustoff, nach Teilrückbau und Wieder-/Neuauffüllung landschaftliche Optimierung.

(relevant = X; nicht relevant = leer)

Landschaft
Standort in Landschaftsschongebiet (37, Handegg); gut einsehbar; alte Deponie deutlich erkennbar; Deponie soll Natur- und 
Landschaftssituation verbessern

Rekultivierung Landwirtschaft und Gebüschwald; naturnahe Gestaltung und Begrünung

Geologie/Hydrogeologie Untergrund: künstlich geschüttet (Ausbruchmaterial) über Blockschutt und Aaregranit; keine Quellen

Gewässerschutzbereich

Erschliessung (Zufahrt) Kantonsstrasse, 200 m Zufahrtsstrasse der KWO

Recycling -                           

Bemerkungen Bewilligung gemäss UeO-Gesamtentscheid vom 14.09.2015

2025 468'000         1'021'000            

Zwischenlager -                           

Abbau 300'000         300'000               

Auffüllung 

Grimselstrasse 19, 3862 Innertkirchen, 033 982 20 11

Deponie: Typ A

A Bewilligt Bis
Zusätzlich im 

festgesetzten 

Bereich

Total Reserven per

[Jahr] 31.10.2017

Gärstenegg/ Älplersulz Objekt 

Guttannen Kraftwerke Oberhasli AG 667700/160400

27.06.2018 1
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Stefan Schweizer

Von: Stefan Schweizer

Gesendet: Mittwoch, 27. März 2019 15:25

An: 'bia@cmc-solution.ch'

Betreff: 05 Grimselbahn_MW-ADT

Sehr geehrter Herr Biasiutti 

 

Ich beziehe mich auf unser Telefongespräch von heute Vormittag und danke Ihnen für den Hinweis bezüglich Standort 

Handeggli. 

Tatsächlich wurden für die textlichen Inhalte des Koordinationsblatts irrtümlicherweise noch die alten Einträge vor 

Richtplanänderung im letzten Jahr verwendet (deshalb auch noch die Bezeichnung KWO.15 anstatt der neuen 

Nummer 6.13). 

Wir werden im Rahmen der Bereinigung aus der Mitwirkung diese Korrektur im Sinne einer Aktualisierung 

vornehmen, insbesondere auch den Stand der Festsetzung des Deponievolumens. 

Ich bitte, unseren Fehler bei der Nachführung der verwendeten Datenbank zu entschuldigen. 

 

Für den weiteren Fortgang des Projekts Grimseltunnel / Grimselbahn wünsche ich viel Erfolg! 

 

Freundlich grüsst 

Stefan Schweizer, Geschäftsführer 

 

Jungfraustrasse 38 | Postfach | 3800 Interlaken | T 033 822 43 72 | www.oberland-ost.ch 

 

 

ais
Schreibmaschine
17



ais
Schreibmaschine
18



ais
Schreibmaschine
18



ais
Schreibmaschine
18



 

MW-ADT_AG BalmholzWaserFrank.docx 

Regionalkonferenz Oberland-Ost  |  Jungfraustrasse 38  |  Postfach  |  3800 Interlaken 
T 033 822 43 72  |  region@oberland-ost.ch  |  www.oberland-ost.ch 

 
Gesamtrevision Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) Oberland-Ost 
2019 
 
Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung vom 1.03.2019 – 31.03.2019 
Die öffentliche Mitwirkung erfolgt im Rahmen der Gesamtrevision des regionalen Teilrichtplans ADT der Regio-
nalkonferenz Oberland-Ost. Mit der öffentlichen Mitwirkung wird die Partizipation der betroffenen und interessier-
ten Bevölkerung sichergestellt. Konstruktiv-kritische Rückmeldungen sind ebenso willkommen wie ergänzende 
Hinweise oder Bemerkungen. 

A) Allgemeine Hinweise und Bemerkungen 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die positive Grundhaltung der Region zur Erweiterung des Standorts Balmholz (1.01) freut uns sehr. 
Wir möchten es nicht unterlassen, an dieser Stelle die grosse, regionale sowie auch nationale Bedeutung des 
Standorts nochmals zu unterstreichen. 
Der Standort Balmholz ist seit ca. 1925 in Betrieb und breit akzeptiert. Er übernimmt in der nationalen und 
kantonalen Versorgungsstrategie sowie in der überregionalen Entsorgungsstrategie (Deponie Typ B) eine wichige 
Rolle. 
Eine Erhebung des Bundesamts für Raumentwicklung und der Schweizerischen Geotechnischen Kommission 
zeigte auf, dass sich unter Berücksichtigung der bereits bewilligten Abbauvorhaben und der entsprechenden 
Konzessionsfristen eine zunehmende Bedarfslücke abzeichnet. Unter dem Aspekt einer langfristigen 
Versorungssicherheit müssen somit rasch neue Vorkommen erschlossen werden. Die Erweiterung des Standorts 
Balmholz entspricht Grundsatz 8 des Sachplans ADT (2012), wonach im Abbau stehende Vorkommen, unter 
Wahrung einer ausreichenden Bodennutzungseffizienz (hier der Fall), möglichst vollständig abzubauen sind. Der 
Standort liegt ausserhalb von einem BLN-Gebiet, jedoch in einem kantonalen Naturschutzgebiet. Dem geltenden 
Schutzanspruch liegt das nationale Interesse des Abbaus von Hartgestein entgegen. Der Gesuchsteller möchte 
an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass zur Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit in 
Ausnahmefällen von dem in einem Ausschlussgebiet geltenden Grundsatz, dass Abbau- und Deponievorhaben 
nicht zulässig sind, abgewichen werden kann. Gemäss dem Grundsatz 4 des Sachplans Verkehr, Teil Programm 
Kapitel 7, wird das nationale Interesse in der Gewichtung einem BLN-Gebiet gleichgestellt. Gemäss der Studie 
des Bundes "Evaluation Potenzialgebiete Hartsteinbrüche" gilt ein Nationales Interesse an Hartsteinbrüchen, 
wenn die jährliche Produktion an Bahnschotter 1. Qualität mehr als 30'000 t beträgt. Dies ist beim Standort 
Balmholz der Fall. Das Nationale Interesse des Hartgesteinabbaus wird in der Gewichtung einem BLN-Gebiet 
gleichgestellt (vgl. Grundsatz 4, Sachplan Verkehr, Teil Programm, Kapitel 7 Grundsätze zur 
Hartgesteinsversorgung). Um dem kantonalen Naturschutzgebiet Rechnung zu tragen, bestätigt die 
Gesuchstellerin, dass bereits auf Stufe Richtplanung detaillierte Untersuchungen zu Flora, Fauna und 
Lebensräume, gemäss Rücksprache mit dem ANF, vorliegen werden. 

B) Bemerkungen zum Richtplanbericht (Teil A) 

      

C) Bemerkungen zu den Koordinationsblättern im Richtplanbericht (Teil A) 

      

D) Bemerkungen zur Richtplankarte (Teil B) 

      

E) Bemerkungen zum Grundlagenbericht inkl. Anhänge A1 – A7 (Teil C) 

Der Gesuchsteller nimmt, wie oben erwähnt, positiv zur Kenntnis, dass zur Gewährleistung der Ver- und 
Entsorgungssicherheit vom geltenden Schutzanspruch in Ausnahmefällen abgewichen werden kann. 
Die AG Balmholz möchte an dieser Stelle nochmals hervorheben, dass die Bodennutzungseffizienz mit > 50 m 
deutlich über den geforderten 15 m liegt und somit dem Ziel der haushälterischen Bodennutzung gemäss dem 
Raumplanungsgesetz (RPG) Rechnung getragen werden kann.Bemerkungen zu dem Standortblatt Balmholz 
1.01: 
Am Koordinationsblatt Balmholz 1.01 wünschen wir folgende Änderungen: 
- Für die Zahlen (Flächen/Volumen) im Abschnitt "Ausgangslage / Planungsrechtliche Festlegungen" sind die 
Zahlen gemäss Tabelle auf Seite 5 zu übernehmen. Diese sind momentan widersprüchlich. 
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- Beurteilung Umweltrelevanz (Seite 8): Bei Gewässer/Grundwasser ist lediglich von einer mässigen Auswirkung 
auszugehen. Das Vorhaben liegt zwar im Gewässerschutzbereich Au jedoch handelt es sich dabei nicht um ein 
zusammenhängendes Grundwasservorkommen sondern um ein Kluftwassersystem mit geringen 
Wassermengen. Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben keine tangiert. 
- Landschaft / Erholung: Für die Umlegung des Wanderweges wird ein bereits bestehender Weg südlich des 
Steinbruches genutzt. Es muss nur der östliche und westliche Anschluss an das bestehende Wanderwegnetz 
erstellt werden. 
 

F) Bemerkungen zum Erläuterungsbericht (Teil D) 

Der Konflikt mit dem kantonalen Naturschutzgebeit verlangt eine fundierte Interessenabwägung durch die 
Region resp. den Kanton. Die AG Balmholz bestätigt mit diesem Schreiben, dass die geforderten Untersu-
chungen zu Flora und Fauna bis spätestens Herbst 2019 vorliegen werden (s.o.). 

 

Absender (Organisation, Adresse): AG Balmholz, 3800 Sundlauenen 

Zuständige Person für allfällige Rückfragen (Vorname, Name, Funktion und E-Mail / Postadresse): 

Frank Waser, Geschäftsführer, frank.waser@frutiger.com, 3800 Sundlauenen 

 
HINWEIS: Nach dem Ausfüllen des Formulars dieses bitte im WORD-Format speichern als  
MW-ADT_OrganisationMeinName.docx . 

Senden Sie Ihre Eingabe bitte bis spätestens am 31. März 2019 per E-Mail an region@oberland-ost.ch mit 
dem Vermerk 'Mitwirkung ADT'; 
oder per Post an: Regionalkonferenz Oberland-Ost, "Mitwirkung ADT", Postfach 312, 3800 Interlaken . 

 

mailto:region@oberland-ost.ch
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